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Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung für Pfarramts-Studierende am Fachbereich 

Ev. Theologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M. 
 

 
Dem Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung ist folgendes beizulegen:   

  Tabellarischer Lebenslauf 

Nachweise über: 
 Besuche von Proseminaren in:  Altes Testament und/oder  Neues Testament 

   Kirchengeschichte 
   Systematische Theologie 
   Praktische Theologie 
 Mi  t den erforderlichen benoteten Proseminarscheinen. 

 Sprachprüfungen:  Hebraicum 
   Graecum 
    Latinum 

  Besuche der erforderlichen Überblicksvorlesungen in den Prüfungsfächern 

  Weitere bestandene Prüfungen: Biblicum 

  Mitgliedschaft auf der Liste der Theologiestudierenden einer Gliedkirche der EKD 

 Erklärung über die zu prüfenden Fächer: 
  Altes Testament (  Klausur,  mündliche Prüfung,  ersetzt durch Proseminararbeit)* 
  Neues Testament (  Klausur,  mündliche Prüfung,  ersetzt durch Proseminarar-

beit)* 
 ⌧Kirchengeschichte (mündliche Prüfung) 
  Systematische Theologie (  mündliche Prüfung,  ersetzt durch Proseminararbeit)* 
   Praktische Theologie (  mündliche Prüfung,  ersetzt durch Proseminararbeit)* 

  Studienbuch oder die an der jeweiligen Hochschule an seine Stelle tretenden Unterlagen 

 eine Erklärung darüber, ob der Prüfling bereits eine Ziwschenprüfung oder eine Diplom-
prüfung in demselben Studiengang oder in einem nach Maßgabe des Landesrechtes ver-
wandten Studiengang bzw. die entsprechende kirchliche Prüfung bestanden oder nicht be-
standen hat bzw. sich in einem Prüfungsverfahren bedindet.  

  eine Erklärung über die Zulassung von Zuhörenden 

  gegebenenfalls der Nachweis über eine vorgezogene mündliche Prüfung. 

 gegebenenfalls eine Erklärung darüber, ob eine mündliche Prüfung durch eine unter prü-
fungsmäßigen Bedingungen geschriebene Proseminararbeit ersetzt werden soll. 

                                                 
* Bitte nur das zutreffende ankreuzen: Im Fach Kirchengeschichte ist eine mündliche Prü-

fung abzulegen, in einem exegetischen Fach ist die Klausur zu schreiben. Das weitere 
mündliche Prüfungsfach (in der Regel das andere exegetische Fach) kann durch ein ande-
res Fach (Systematische Theologie, Praktische Theologie oder Religionswissenschaft). 
Diese mündliche Prüfung kann durch eine in sechs Wochen geschriebene Proseminararbeit 
ersetzt werden. 


